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Dekorationsnäher/in EBA, Aufhebung in 
Anhörung 
 
 Die Verordnung Dekorationsnäher/in EBA vom 31. Mai 2010 wird per 1. Januar 2027 aufgehoben. 
 
 
 
Anhörungsfrist: 30. Januar 2026 
 
Das SBFI informiert mit einem Schreiben vom 28. November 2025. 
Die aktuelle Verordnung über die berufliche Grundbildung Dekorationsnäher/in EBA ist seit 2011 in Kraft. 
Die Trägerschaft hat eine umfassende Analyse der Berufsbilder der Branche vorgenommen und ist zu dem 
folgenden Schluss gekommen: Angesichts der Entwicklungen auf dem heutigen und absehbaren Arbeits-
markt bestehen derzeit keine nachhaltigen Perspektiven für diesen Berufsabschluss. Die Nachfrage hat 
sich nicht bewährt und es hat keine Entwicklung stattgefunden. Die Zahl der Lernenden ist in den vergan-
genen Jahren kontinuierlich zurückgegangen und liegt mittlerweile bei nahezu null. 
Angesichts dessen sind das SBFI, die SBBK und die zuständige Organisation der Arbeitswelt Odawohnen 
übereingekommen, diese Bildungsverordnung aufzuheben. 
Zeitplan 
Die Aufhebung der Verordnung über die berufliche Grundbildung Dekorationsnäher/in EBA soll per 1. Ja-
nuar 2027 erfolgen, d.h. ein letzter Lehrbeginn wäre im August 2026 theoretisch noch möglich. Es sollten 
aber ab sofort keine Lehrverträge mehr von den Kantonen genehmigt werden. 
Nach der Aufhebung ist die Inkraftsetzung der drei revidierten Berufe Raumausstatter/in EFZ, Wohntextil-
gestalter/in EFZ und Industriepolsterer/-polsterin EFZ geplant.  
 
Mit Schreiben vom 2. Dezember 2025 unterbreitet das SBFI den Entwurf zur Aufhebung der Verordnung 
über die berufliche Grundbildung für Dekorationsnäher/in EBA. 
Übergangsbestimmungen zur Aufhebung 
• Lernende, die ihre Ausbildung als Dekorationsnäher/in EBA vor dem 1. Januar 2027 begonnen haben, 

schliessen sie nach bisherigem Recht ab, sofern der Abschluss vor dem 31. Dezember 2028 erfolgt. 
• Kandidierende, die das Qualifikationsverfahren mit Abschlussprüfung für Dekorationsnäher/in EBA ge-

mäss bisherigem Recht absolviert haben und dieses bis zum 31. Dezember 2030 wiederholen, werden 
nach bisherigem Recht beurteilt. 

 

Der Entwurf der Verordnung über die berufliche Grundbildung zur Aufhebung steht auf der Internetseite des 
SBFI zur Verfügung: 
www.sbfi.admin.ch > Bildung > Berufliche Grundbildung > Anhörungen 
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